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436 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

11. 6. 1971 

Regierungsvorlage 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 

1971, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 ge
ändert wird (22. Gehaltsgesetz-NoveIle) 

Der Nati'Oll!almt hat beschLossen: 

Artikel I 
Das Gehaltsgesetz 19'56, BGBIl. Nr. 54, in der 

Fassung der BUnidesgesetze :BGBt Nr. 94119'59, 
247/1959, 297/1959, 281/1960, 164/1961, 306/ 
1961, 89/1963, 117/1963, 144/1963, 312/1963, 
153/1964, 102/1965, 124/1965, 190/1965, 340/ 
1965, 109/1%6, 17/1967, 236/1967. 259/1968, 
198/1969, 245/1970 und 73/1971 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 12 ~bs. 2 Z. 7 erhä.l:t folgende Fassung: 
,,7. die Zeit eines aJhgeschilossenen Studiums an 

einer .A:kademie oder den .A:kademien, verwandten 
Lehranstalt, das für den Beamten Anstellungs
eI1fordernis :gewesen is.t, sowie die n:ach Erlangung 
des Reifezeugnisses einer höheren Schule zurück
gelegte Berulfspraxis, wenn sie für die Erbngung 
der Lehrlbefähigunf; für einen der in ·der Ver
wendungsgruppe 'L 2a 2 eiIllgereihten Dienst
zweige vorgeschrieben war, in beiden FäHen bis 
zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren;" 

2. Im § 17 wird ,die Zitierung .. (§ 15 Z. 2)" 
durch die ZitieruIlJg ,,(§ 15 Z; 3)" ersetzt. 

3. Im § 55 Aibs. 1 erhält die GeihakstaibeUe für 
die Verwendungsgruppe L PA folgende Fassung: 

in der Gebaltsstufe 

1 
2 

'3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

VerwendWlgsgruppe L PA 
Schilling 

5560 
5840 
6120 
6600 
7080 
7560 
8040 
8520 
9070 
9620 

10220 
10820 
11420 
12020 
12620 
14140 
14900 
15660 

4. § 5,6 Abs. 2 e1"hält foiLgenJde Fassung: 

,,(2) Die DienstaJterszuJiage beträgt jedoch ab
weichend von Albs. 1 für Lehrer 
der VerwenidungSigruppe L 2b 3 Und L 2ib 2 922 S 
und 
der Verwendungsgruppe L 2h 1 527 S." 

5. Im § ~ 57 Abs. 2 Jit. e unld cl erhalten die 
Tabe1Ien folgende FassuIlig: 

"e) für Leiter der Venweooungsgruppen L 2a 2, 
L 2Ib 3 und L 2b 2 

in den Gehaltsstufen I ab der Gehalts-
in der Dienst-

1 bis 8 I 9 bis 12 
stufe 13 

zuJagengruppe 

Schilling 

I 1022 1106 1191 
II 838 905 973 
IU 674 724 775 
IV 563 604 646 
V 470 504 538 

d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 
unld L 2b 1 

in den Gehaltsstufen lab der Gehalt.-
in der Djenst-

1 bis 8 , 9 bis 12 I stufe 13 
zuIagengruppe 

Sehilling 

I 795 869 935 
II 672 '728 777 
III 561 606 647 
IV 468 507 538 
,V 337 364 388" 

6. § 58 Albs. 4 el"hält foLgende Fassung: ' 

,,(4) Die Dienstzulage beträgt 
in den Gehaltsstufen 1 Ibis 5 ......... 250 S, 
in den GehaJItsstufen 6 bis 11 ........ 350 S, 
ah der Gehaltsstufe 12 .............. 500 S; 
sie erhöht sich bei den im A'hs. 3 Iit. a genannten 
Fremdsprachlehrern an Poilytechnischen Lehr
gäll!gen und hei ~ den im Albs. 3 lit. e' genannten 
Anbeitslehrerinnenan Polytechnischen Lehr
gängen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen 
um .1225." 

7. Im § 59 Ahs. 4 wird am Ende des ersten 
Satzes der Punkt durch emen Strichpunkt er
setzt. Diesem wird .all!gefügt: 

,,§ 58 Albs. 5 gilt sinlngemäß." 
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2 436 der Beilagen 

8. Im § 59 erhalten die Abs. 7 bis 9 folgende 
Fassung: 

,,(7) Klassenlehrern an Vo.1kssdlUilrkhssen (Son
derschu1lklassen) mit mehreren Schulstufen ge
bührt für die Dauer ,dieser Verwendung eine 
Dienstzulaige. Die Dienstzulage beträgt für Khs
senlehrer 

a) an Volksschutkllassen (So.nlders'chiulklassen) 
mit mehreren Schulstufen in mehrklassigen 
Volksschulen (Sondrersehulen), soweit nicht 
lit. h anzuwenden ist, 250 S, 

n )an ungeteilten ein\kllassigen Voliksschulen 
(Sonderschulen) und an :geteilten Klassen 
zweiklassiger V,o:lksschulen (Sondenchulen) 
3805, 

c) an geteiaten einikl'.lssigen Volkssch·ulen (Son
derschulen) 5205. 

(8) Lehrern an zweisprachigen Sch:ulkl.assen mit 
der B~fähi.gung zur Unte~richtsertei:lung in bei
den Sprachen gebÜlhrt für die Dauer dieser Ver
wendung eine Dienstzulage von 250 S. 

(9) Lehrern an der Bundes-Fachschule und 
-Handelss·chule Wie.n V, die an Klassen zu unter
richten haben, an denen sich Schüler mit ver
schiedenen Arten VOn Behinderungen befinden, 
gelbührt für ,die' Dauer einer solchen Verwencbung 
eine Dienstzu'lage v'Ün 380 Sj § 58 Ans. 5 gilt 
sinngemäß." 

9. An die Stelle des § 60 Abs. 1 treten fol
gende Bestimmungen: 

,,§ 60. (1) Lehrern 

a) :der V erwendungsgmppeL a 2 1, -die; ohne 
die Voraussetzunlgen für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L 2a 2 zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer der Dienstzweige 31 
ibis 36 und 53 der Anlage zu Abschnitt III a 
des Geha.Ltsüibedeitungsgesetzes in ,der Fas
sungder 2. GehaltS'Übel"leitungsgesetz-No
velle 1970, BGBl. Nr. 244, vorgesehenen 
Dienstposten verwerudet wefiden, 

b) der Verwendurugslgl"ulppe L 2b 1, (die, ohne 
die Voraussetzungen für ~ine Anstellung in 
der Verwendungsgnippe L 2b 2 Zu erfüllen, 
·.auf einem für Lehrerxler Dienstzweige 79 
bis 82 und 86 der Anlage zu Albs>chnitt IIla 
des Gehaltsüibedeitungsgesetzes vorgesehe
nen Dienstposten verwerudet werden, 

c)der VerwenldJungsgruppe L 2b 1, die, ohne 
die Voraussetzung für eine Anstellurug in 
der Verwefildungsgruppe L 2:b 3 zu ertiiHen, 
auf einem für Lehrer der Dienstzweige 98 
'bis 100 der An'lage zu Abschnitt IU ades 
GehaltsÜlberleitungsgesetzes vorgesehenen 
Dienstposten verwendet werden, 

gebührt für die Dauer .dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt: 

in den Fällen der lit. 

a und b 
c 

in den Gehaltsstufen I ah der Gehaltsstufe 

1 bis 9 10 

225 
412 

Schilling 

260 
412 

Die Dienstzulage betr,ägt jedoch höchstens den 
Unterschiec1 zwischen !dem Gehalt (einschließlich 
einer aLLfällligen DienstaltersZlUlage) unid dem Ge
haIt (einsch!ließ1ti,ch einer aLlfälligen Dienstalters
zulage) eines Lehrers 'der Verwendungs
gruppe L 2'a 2 (lit. a), der Verwendungs
gruppe L 2b 2 (1it. h) oder der Verwendungs
gruppe L 21b 3 (lit. c) in derlgleichen Gehalts
stufe, § 58.A!bs. 5 gilt sinngemäß. 

(2) Lehrern der Vel"Wefildungsgruppe L 2b 2, 
die, ohne ,die Voraussetzungen für eine Anstel
lung in der Verwencbungsgruppe L zib 3 zu er
fullen,auf einem für Lehrer ·dieser Vel"Wen
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten an einem 
Polytechnischen Leihrgang Oder an einer Berufs
schule verwendet wel1den, gebührt für die Dauer 
dieser Ve1'1Wendunlg eine Dienstzulage in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen ihrem Geha'h 
(einschließlich einer anfälligen Dienstal terszulage) 
und dem Gehalt (einscMießlich einer allfälligen 
Dienstaherszulage) eines Leihrers der V erwen
dungsgroppeL 2b J in der gleichen Gehaltsstufe; 
dies gilt sinngemäß auch dann, wenn ein Lehrer 
der Vel"Wendungsgruppe L 2b 1, der die Etforoer
nisse zwar für eine .A!nstellung in ,der Verwen
dungsgruppe L 2lb 2, nidlt <liber für eine Anstel
lung in der Ver,wendungsgruppe L zb 3 erfüllt, 
auf einem für Lehrer der Verwend'ungs
gruppe L 21 3 vOIlgesehenen Dienstposten an 
einem Polytedmischen Leht1gang dder an einer 
Berufsschule verwendet wil'd; § 58 .A!bs. 5 gilt 
sinngemäß." 

10. Die Abs. 2 bis 8 des § 60 el1haihen die Be
zeichnun:gen ,,(3)" bis ,,(9)". 

11. Dem § 60 wird an,gefügt: 

,,(10) Die Dienstzulagen nach Abs. 8 und 9 ge-
bühren ' 

a) wenn der Ütbungsschulmäßige Unterricht 
währenid 'des ganzen Wintersemesters erteilt 
wurde, für die Monate September his ein
schließlich Feber, 

,b) wenn ,-der ühungsschulmäßige Unterricht 
während ·des ganzen Sommers em esters er
teilt wUrlde, für die Monate Felber bis ein
schließlich Juli, 

c) wenil der Ülhungsschulmäßige Unterricht 
nur während eines Teiles eines Semesters er
teilt wurde, für jeden Monat, in dem der 
Lehrer durch mehr als 14 Talge in diesem 
Unterricht verwendet wurde.'" 
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H6 der Beilagen 3 

12. Im § M Abs. 2 wird. die Zitierung ,,§ 60 
Abs. 1 und 2" durch Idie Zitierung ,,§ 60 Abs. 1 
bis 3" ersetzt. 

13. § 72 Abs. 4 erhirh foitgende Fassung: 

,,(4) Die Anrechnung n'ach Abs. 3 findet in tier 
Weise statt, d'aß ,der Bea'ffiteab dem Zeitpunkt 
der übersteHung in die VerwenJCfungsgruppe W 1 
in dieser Verwendungs'gruppe. SIO behandelt wirtd, 
als db er am Beginn der im Albs. 3 bezeichneten 
Dienstzeit in der VerwendlUngsgruppe W 1 auf
genommen worden wäre. Hiebei ist § 35 Abs. 5 
mit der Abweichung anzuwenden, daß die Dienst
zeit soweit anzurechnen ist, als nicht Albs. 3 An
wendung findet." 

14. § 75 Albs. 4 erhält foßgentde Fassung: 

,,(4) Die Anrechnung n:lich Albs. 3 findet in der 
Weise statt, daß der Berulfsoffizier alb dem Zeit
punkt der o,bersteJJung in die Verwendungs
gruppe H 2 in dieser Vet"Wendnmgsgruppe so 
behandelt Wild, als ob ,er a,m Beg;inn der im 
Abs. 3 bezeichneten Dienstzeit in :der Verwen
dungsgruppe H 2 aufgen10mmen worden wäre. 
Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der Albweichung anzu
wenden, daß die Dienstzeit wweitanzurechnen 
ist, als nicht Albs. 3 Anwendung findet." 

15. § 81 Albs. 4 erhält fOlI'gende Fassung: 

,,(4) Wird ein ehemaliger zeitverpfIichteter Sol
dat, dier eine Abfertigung erihalten hat, innerthalb 
von vier Jahren wieder in den Bunclesdienst auf
genommen, so ist er verpflichtet, 'die Albf~rti?ung 
nach Abs. 2 soweit zu erstatten, a1s dIe Ihrer 
Berechnung zugrunde ,gelegte Zahl der Monats
bezüge höher ist als die Zahl der Monatsentge'l:e 
einschließlich al1lfäHiger Haushali ts,zulagen, die 
einem Vertrargslbediensteten des Bundes mit 
gleicher für ,die Bemessung der AMertigung an
rechenbarer Dienstzeit zuzüglich der Zeit des 
Pr,äsenzdienstes zusteht. Der Erstattungs'betrag ist 
durch Abzug von den Bezügen im neuen Dienst
verhältnis ·unter ,sinngemäßer Anwendung des 
§ 13 a Abs. 2 bis 4 hereinzubringen. " 

16. Im § 86 A:bs,. 2 lit. e erhalten die Gehalts
ansätze für die Verwendrungs:gruppe L PA fol
gendeFassung: 

in der Gehaltsstufe 

18 
19 
20 

Verwendungsgruppe L PA 
Schilling 

Artikel 11 

16420 
17180 

Auf die in Art. I Z. 3 unld 16 angefüihrten Be
zugsansätze ist Art. lIder 18. Gehaltsgesetz-No
veNe, BGBJ. Nr. 259/1968, anzuwen!den. 

Artikel III 

Die 19. Geihaltsgesetz-NovelJe, BGBI. Nr. 198/ 
1969, wird wie f~.Jgt geändert: 

1. Dem Art. II wind angefügt: 

,,(3) Auf SüdtiroJer un!d Kanaltaler im Sinne 
des § 1 des Bundesgesetzes BlOß!. Nr. 9'7/1955 
und a:uf Heimatvertrieb~ne sind' § 12 Abs. 2 Z. 1 
des G<:!haltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
und Abs. 1 Z. 1 und 4 dieses Artikels auch dann 
anzuwenden, wenn die betreffenden: Dienstzeiten 
otder Wehrdienstzeiten in ihrem früheren Heima t
staat zurücrogelegt wurden." 

2. Art. HI Aibs. 2 letzter Satz erth~lt folgende 
Fassung: 

"Der fiktive üienstantrittsta\:i ist bei Beamten, 
die vor dem 1. Feber 1956 in einer der Verwen
dungsgrUippen, E, D, C, W 3 oder W 2 ange
stellt WUNen und denen nach' diesem Zeitpunkt 
keine VOl1dienstzeiten oder Vortdienstzeiten im 
Gesamtausmaß von weniger als zwei Jahren an
gerechnet wurden, in der Weise zu ermitteln, daß 
die Zeit dem 1. Feber 1956 vorangesetzt wird, 
die im Wege ,der Zeitvorrückung für das Er
reichen der heZlilg5rechtlichen Stellung notwendig 
ist, die sie gem~ß § 83 Abs. 1 oder 2 des Ge
haltsgesetzes 1956 oder gemäß Art. VII Abs. 1 
der GehaJtsÜiberIeitung~gesetz-N ovelle 1956, 
BOB!. Nr. 55, erha'Iten haben." 

3. Im Art. III Albs. 3 entfällt die Wendung 
"his zum 31. Dezember 1970". 

4. Im Art. III erhalten die Albs. 8 und 9' fol
gende Fassung: 

,,(8) Die Veribesserungdes Vorrückungsstich
tages gemäß Albs. 4 und die Verlbesserung der 
besoJldungsrechtlichen Stellung gemäß Albs. 6 und 
7 sind, 

1. wenn der Antrag gemäß Albs. 3 his zum 
31. Dezemlber 1971 gestellt wurde, 

a) bei Beamten der JaJu;gänge bis 1909 mit 
Wirksa!tn!keit Vlom 1. Jänner 1970 und 

b) 'bei jüngeren Beamten mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1972, 

2. wenn der Antrag gemäß Albs. 3 nachdem 
31. Dezember 1971 gestellt wurde, mit Wirksam
keit von dem auf den T<1lg der Antragstellung 
nächst!foIgenden Monatsersten durchzuführen. 

(9) Bei Beamten, die in der Zeit zwischen dem 
28. Feher 1969 und dem gemäß Ahs. 8 Z. 1 für 
ihren Jahrgang in Betracht kommenden WiTk
sam:keitstermin aus dem Dienststand ausscheiden, 
ist der Venbesserung gemäßAI'bs. 3 his 7 ahwei
chend' von den Bestimmungen des Albs. 8 mit 
Wirkung vom lErsten des Monats des Ausschei
dens aus dem Dienststand durchzuifülhren." 
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4 436 der !Beilagen 

Artikel IV 

Dem Art. V der 20. !Gehaltsgesetz-NO'velle, 
6GBt Nr. 245/1970, ist anzulfügen: 

,,(9) Die Bestimmungen des Albs. 1 sind auf 
Lehrer der Verwendungsgruppe LI, die sidi in 
einer der im § 86 Abs. 2 Et, e <l,ngeführten Ge
haltsstufen befinden, mit der A'bweidiung anzu
wenden, die sidi aus der nadistehendenTabelle 
ergtbt: 

bisherige Gehaltsstufe 

18 
19 (1. und 2. Jahr) 
19 (3. und 4. Jahr) 

Artikel V 

neue Gehaltsstufe 

18 
19 
20" 

Werden eine Venbesserung der besoldungs
rechtlichen Stellung auf Grund des Art. III Abs. 1 
bis 9 und 11 der 19. Geha'ltsgesetz-Novelle bzw. 
des Art. X der 20. G~hahsgesetz-NO'velle und 
eine Beförderung 'Od'er Ernennung auf einen 
anderen DienstpO'sten mit dem selben Tag wirk
sam, sO' ist der Beamte sO' zu behandeln. als ob 
die angeführte Verlbesserung dler besO'ldungsrecht
lidien Stellung zuerst wirksam geworden wäre. 
Art. III Albs. 10 der 19. Gehaltsgesetz-No:vell~ ist 
anzuwenden. . 

Artikel VI 

Bei Beamten, deren VO'rrückungsstiditag bereits 
festgesetzt wurde, ist der VO'rrückungsstiditag 
vO'n Amts wegen neu festzusetzen, wenn sich für 
sie aus Art. I Z. 1 'Oder Art. III dieses Bundes
gesetzes im Zusammenhang mit Art. IU Abs. 6 
und 7 der 19. Gehaltsgesetz-NO'velle in der 
Fassung der 20. Geihaltsgesetz-NO've'lle eine gün
stigere besolldurugsreditliche Stellung ergibt. 
Art. III Albs. 8 und 9 der 19. Gehaltsgesetz
Novelle ist anzuwenden. 

Artikel VII 

(1) Ab 1. September 1970 ;gelbührt Lehrern der 
Verwendungsgruppe L PA, die sich inder Ge
haltsstufe 17 oder in einer der im § 8,6 Albs. 2 

lit. e angeführten Gehaltsstufen iqefinden, die 
besoldungsreditliche Stellung, die sidi aus der 
nadistehenden T albeI.1e er.gi:bt: 

bisherige Gehaltsstufe 

17(1. und 2. Jahr) 
17 (3. und 4. Jahr) 
18 C§ 86 Abs. 2) 
17 (5. und 6. Jaihr) 
19 (§ 86 Abs.2) 
17 (7. und 8. Jahr) 
19 (§ 86 hbs. 2, 

3. und 4. Jahr) 

neue Gehaltsstufe 

17 
18 (1. und 2. Jahr) 
18 
18 (3. um 4. Ja'hr) 
19 
18 (5. und 6. Jahr) 
20 

(2) Die Bestimmungen des Albs. 1 sind auf 
Lehrer des Ruhestandes, Hinterlbliebene und 
Angehörige sinngemäß anzuwenden. 

Artikel VIII 

Die besoldungsrechtJidie Stellung von Beamten, 
auf die § 72 oder § 75 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der bis zum Inkrafttreten des Art. I Z. 13 und 
14 geltenden Fassung angewendet wurde, ist 
insO'weit zu verbessern, als es sidi aus der An
wendung des § 72 Albs. 4 oder des § 75 Abs. 4 in 
der Fassung des Art. I Z. 13 und 14 ergibt. 
Art. III Ahs. 8 Ibis 10 der 19. Gehaltsgesetz
Novelle ist an~uweruden. 

Artikel IX 

Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z. 1, Art. III und Art. V mit 1. März 
1969, 

2. Art. I Z. 3, 11 und 16 und die Art. 11, IV 
und VII mit 1. Septemlber 1970 und 

3. Art. I Z.4 bis 10 und 12 mit 1. Ju.Ji 1971. 

Artikel X 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit darin nidits anderes bestimmt wird, jeder 
Bundesminister insO'weit betraut, als er oberste 
Dienstbehörde ist. 
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ü6 der Beilagen 5 

Erläuternde Bemerkungen r 

Der vorliegende Gesetzesentwurf umfaßt 
hauptsächlich Bestimmungen, die entweder das 
Besoldungsrecht der Lehrer oder einzelne Detail
probleme des Vorrückungsstichtages betreffen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird be
merkt: 

Zu Art. I Z.I: 

Für die ErIangung der Leht'lbefähigung für 
Berufsschulen ist für Beweriber, die die Reife
prüfung einer höheren Lehranstalt aufweisen, 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis ,"orge
schrieben. Da diese Lehrer in die Verwendungs
gruppe L 2a 2 aufgenümmen werden und das 
gemeinsame Anstellungserfordernis für die 
Verwendungsg'ruppe die A'blegung der Lehr
befä'higüngsprüfung ist, gebt die zweijährige 
Berufspraxis nicht über das gemeinsame An
stelIungserfordernis hinaus und fällt daher nicht 
unter § 12 A:bs. 2 Z. 5 des Geha1tsgesetzes 1956. 
Die vorliegende Bestimmung soLI die Berück
sich tigung ,die$er Zei t für die Verwendungs
gruppen L 2'b analog der Studienlzeit an der 
Pädago,gischen Akademie e!1mögIichen. 

Zu Art. I Z.2: 

Mit dieser Bestimmung wird eine durch die 
21. Gehaltsgesetz-Novelle erfolgte Änderung des 
§ 15 des GehaItsgesetz·es berücksichtigt. 

Zu Art. I Z. 3 bis 10, 12 und 16: 

Im Anschluß an die Beratungen über die Neu
gestaltung der Lehrerlbezüge, die zur 20. Gehalts
gesetz-Novelle führten, wurden von einem Teil 
der Lehrer Re1ationsverschiebungen ,bei den 
Lehrerbezügen behauptet und Angleichungsfor
derungen gestellt. Die Verhandlungen Ülber diese 
Forderungen führten zu einer Anhelbung der 
Gehal tsta'bellen der Lehrer ·der Verwend ungs
gruppe L PA a1b der Gehaltsstufe 10, zu einer 
Erhöhung der Dienstzulagen der Schulleiter an 
Pflichtschulen um etwa 8010 und weiters zu einer 
teilweisen Anhebung der in den §§ 58 A'bs. 4, 
59 Abs. 7 bis 9 und 60 Albs. 1 angeführten 
Dienstzu'lagen. 

Zu Art. I Z.l1: 

Die Verteilung der Semester im Kalenderjahr 
läßt bei Aruwendung des § 60 Albs. 3 des Gehahs
gesetzes 1956 SchWierigkeiten hinsichtlich der 
Auszahlung der nur für ein Semester gebÜlhren
den Dienstzulagen entstehen. Durch ßie Anfügung 
des § 60 Albs. 10 wird die Auszahlung dieser 
Dienstzulagen SQ geregelt, daß für den Völlunter
richt während des Semesters die Dienstzulage 
durch sechs Monate gebührt. 

Zu Art. I Z. 13 und 14: 

Für die Wachebeamten der Verwenldungs
gruppe W1 und für die Berufsoffiziere der Ver
wend'ungsgruppe H 2 ist nam den in der 'be
treffenden Dienstzweigeordnull'g angeführten 
Ausbildungsvürschriften die Zurücklegung einer 
Dienstzeit in einer niedrigeren Verwendungs
gruppe vorgeschrieben. Damit es diesen Bedien
steten ermöglicht wird, bei der überste'llung in 
die höhere Verwendungsgruppe die für diese 
neue Verwendung~gruppe mögliche Berücksichti
gung von Zeiten zu e!1lan'gen, wird nun vorge
sehen, daß einer soh::hen überstellung die vor 
dem Beginn der im § 72 Albs. 3 bzw. § 75 Abs. 3 
des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Dienstzeit 
liegenden Zeiten bei der Enmittlung der besol
dungsrechtlichen Stellung so berücksichtigt wer
den, als üb das betreffende Dienstverhältnis in 
dieser höheren Verwendull'gsgruppe begonnen 
hätte. 

Zu Art. I Z. 15: 

Diese Neuregelung stellt klar, daß derjenige 
T ei,l der Abfertigung, der gemäß § 81 A:bs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 zusätzlich ausgezahlt wurde. 
von der im § 81 AJbs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 
festgelegten Rücker.stattungspflicht ausgenommen 
ist. 

Zu Art. 11: 

Da die im Art. I Z. 3 und 16 aIligefü!hrten 
Änderungen von Bezugsansätzen noch vor dem 
Wirksamwerden der in .der 18. Gehaltsgesetz
Novelle vor:gesehenen vollen Bezugsansätze in 
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6. 436 der Beilagen 

KraJft treten, wa,r es erforderlich, auf sie die 
Rundungsbestimmung des Art. II Albs. 2 leg. cit. 
anzuwenden. 

Zu Art. III Z. 1: 

Die vorliegende Bestimmung sieht eine Berück
sichtigung von Dienstzeiten zu Gelbietskörper
schaften und bestimmten Bahnverwaltungen 
sowie von Wehrdienstzeiten vor, die von Süd
tirolern, Kanaha'lern und Heimatvertriebenen in 

, ihrem früheren Heimatstaat zuriickgelegt wurden. 
Das Bundesgeset.z betreffend die dienstrechtliche 
Behandlung von Südtirolern und Kanaltalern im 
Bereich des öffentlichen Dienstes duI'ch die Repu
blik österreich, BGBl. N r. 9<7/1955, konnte eine 
GleichJbehandlung. dieser PersoD.<en mit den 
übrigen Bunde~bediensteten nicht vorsehen, da 
zu jener Zeit noch keine Bestimmungen über die 
Ermittlung des Vorrückungsstichtages bestanden 
hatten . .Bbenso hat es sich xis notwendig eI'IWiesen, 
den Ministerrat~besch,luß vom 6. Juli 1954, 
Z. 68.785-4/54, betreffend die Behandlung von 
Heimatvertriebenen, die nach 1945 in den öster
reichischen öffentlichen Dienst eingetreten sind, 
durch eine weitergehende gesetzliche Bestimmung 
zu ersetzelli. 

Zu Art. III Z.2: 

Die Xnderung des Art. III Ahs. 2 letzter Satz 
der 19. Gelhaltsgesetz-Novelle ,durch, Ait. X 
Abs. 1 Z. 3 der 20. Gehaltsgesetz-NoveUe hat zu 
einer Igenaueren Umschreilbung des Personen
kreises, der unter diese <Bestimmung fallen soll, 
geführt. Es hat sidl jedoch als erlford<erlich er
wiesen, diesem Personenkreis auch jene Beamten 
zuzurechn,en, denen zwar seit dem 1. Felber 1956 
Vordienstzeiten angerechnet wurden, bei denen 
das Gesamtausmaß der inzwischen angerechneten 
Vordienstzeiten jedoch zwei Jahre nicht erreicht 
hat. Ebenso erwies es sich im Sinne einer Gleich
behandlung der Beamten als erforderlich, auch 
die gemäß § 83 Albs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 
übergeleiteten Beamten dieser Regelung zu unter
stellen. In Einzelfällen wird diese Regelung auch 
auf Beamte anrzuwenden sein, die gemäß Art. VII 
Abs. 1 der Gehahsiiberleitungsgesetz-Novelle 
1956, BGBL Nr. 55, übergeleitet wurden, das 
heißt aUif Beamte, die sich damals im Ruhestand 
befunden ha:ben und seitlher reaktiviert wurden. 

Zu Art. III Z.3 und 4: 

I Gemäß Art. III Albs. 3 ,der 19. Gehahsgesetz
Novelle konnten Anträge auf DurchJfü!hrung eines 
Stichtagsvergleiches nur bis zum 31. Dezember 
1970 gestellt werden. Um jenen wenigen Be
amten, die die Antragsfrist ver:säumt haben, 
ebenfalls eine Verbesserung ihrer besiold ungs
rechtlichen Stetlung zu ermö,glichen, wird diese 
Befristung aufgehoben. Wel1den solche Anträge 
erst nach dem 31. Dezemlber 1971 gestellt, so 
werden die aHfällige Verlbesserung des Vo'r
rückungsstichtages und der beroldungsrechtlichen 

Stellung abweichend von den bis dahin geltenden 
Fristibestimmun,gen erst mit dem dem Tag der 
AntragsteIlung nächsdo'lgenden Monatsersten 
wirksam. 

Zu Art. IV: 

Die im Zusammenlhang mit der Neugesta'ltung 
d'er Bezugsansätze der Lehrer der Verwendungs
gruppe L 1 im Art. V der 20. Gehaltsgesetz" 
Novelle ang'eführten Oberleitun'gsbestimmungen 
regeln ledigEdl die NormalifaUe, n~cht aber die 
Oberleitung des im § 86 Albs. 2 Et. e des Gehalts
gesetzes angeführten Personenkreises der politisch 
Verfolgten. Die Vlorliegende Rege'lunlg bringt die 
entsprechende Ergänzung. 

Zu Art. V: 

Di,ese Regelung erweist sich als notwendig, 
wenn gleichzeitig mit der Stichtagsver:hesserung 
am 1. Jänner 19:72 eine Beförderung oder eine 
Ernennung auf einen anderen Dienstposten er
folgt. Da heide Maßnahmen mit dem 1. Jänner 
in Kraft treten, mu~ßte im Wege einer Fiktion 
eine l()lgische Aufeinanderfolge dieser dienst- bzw. 
bes:olldungsrech:tlichen Maßna:hmen festgelegt wer
den, um Unklar<heiten hins~chtlich der Auswir
kungen heider Maßnahmen zu vermeiden,. 

Zu Art. VI: 

Diese Bestimmung sieht ebenso wie Art. XI 
der 2,0. Gehahsgesetz-NoveNe eine von Amts 
wegen vonzune'hmende Berücksichtigung der ver
besserten Best~mmungen Ü'ber den ~orrückungs
stichtag vor .. 

Zu Art. VII: 

Die Einlführung einer neuen 18. Gehaltsstufe 
im GehaItsschema der Lehrer der Verwendungs
gruppe LP A macht es erlforderlich, die in den 
bisherigen Gehaltsstufen 17 und (gemäß § 86 
A'bs. 2) 18 bzw. 19' eingestulften Lehrer in die 
nach den neuen Bestimmungen geltenden Gehalts
stufen ülbemuleiten. 

Zu Art. VIII: 

Dieser Artikel sieiht die AIllWendung der im 
Art. I Z. 13 bzw. 14 enthaltenen Bestimmungen 
auf jene Beamten der Verwendungsgruippen W 1 
bzw. H 2 vor, die ,gemäß den bisher geltenden 
Bestimmungen der §§ 72 bzw. 75 des Gehahs
gesetzes 195<6 in ,diese Verwen1dungsgruppen über
stellt worden sind. 

Zu Art. IX: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der 
einzelnen Bestimmungen, soweit das Inikraft
treten nidlt dhnehinfür den dem Tag der Kund
machung im Bundesgeset21blatt na,chlfo'lgenden 
Tag vorgesehen ist. 

Zu Art. X: 

Dieser Artikel enthält die Vollziehungsklausel. 
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436 der Beilagen 7 

Beilagen zu den Erläuternden Bemerkungen 
Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit der neuen Fassung 

(22. Gehaltsgesetz-Novelle) 

alt 
GG 1956 

Art. I Z. 1 

§ 12. (2) Gemäß Abs. 1 lit. a sind voranzu
setzen: 

7. die Zeit eines aibgeschlossenen Studiums an 
einer Aka:demie oder den Akademien verwandten 
Lehranstalt, das für den Be.,mten Anstellungs
erfordernis gewesen ist, bis zum Höchstausmaß 
von zwei Jahren; 

Art. I Z. 2 
Aufwandsentsc,hädigungen 

§ 17. Aufwandsentschädigungen (§ 15 Z. 2) 
werden vom zuständigen Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen allgemein 
durch Verordnung oder für den Einzelfall zuer
kannt; hieibei darf nur ein Mehraufwand ver
gütet werden, der ,dem Beamten in Ausübun~ 
seines Dienstes er'Wachsen ist. Es ist der tatsäch
liche Mehraufwand zu vergüten; eine Paus,chalie
rung ist zulässig. 

Art. I Z. 3 
Gehalt 

§ 55. (1) Der Gehalt des Lehrers wird durch 
die Verwendungsgruppe und durch die Gehalts
stUlfe· bestimmt und beträgt: 

in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

in der Vetwendungsgruppe L PA 
Schilling 

5560 
5840 
6UO 
6600 
7080 
7560 
8040 
8520 
9070 
%20 

10170 
10720 
11270 
11940 
12610 
13280 
13950 

. neu 
GG 1956 

Art. I Z. 1 
§ 12. (2) Gemäß Ahs. 1 lit. asind voranzu

setzen: 
7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 

eirter Akademie oder den Ak<l1demien ver
wandten Lehranstalt, das für den Beamten An
stellungserfordernis gewesen ist, sowie die nadl 
Erlangung des Reifezeugnisses einer höheren 
Schule zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie für 
die Erlangung der Leht'befähigung für einen der 
in der Verwendungsgruppe L 2a 2 eingereihten 
Dienstzweige vongeschrieben war, in beiden 
Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt 
zwei Jahren; 

Art. I Z. 2 
Aufwandsentschädigungen 

§ 17. Aufwandsentschädigungen (§ 15 Z. 3) 
wer,den vom zuständigen Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen allgemein 
durch Verordnung oder für den 'Einz·elfall zu
erkannt; hiebei darf nur ein Mehraufwand ver
gütet werden, der dem Beamten in AUIlübung 
seines Dienstes erwachsen ist. Es ist der tatsäch
liche Mehraufwand zu vergüten; einePauscha
Iierung ist zulässig. 

Art. I Z. 3 
Gehalt 

§ 55. (1) Der Gehalt des Lehrers wird durch 
die Verwendungs gruppe und durch die Gehalts
stufe bestimmt und beträgt: 

in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

in der Vcrwendungsgruppe L PA 
Schilling 

5560 
5840 
6120 
6600 
7080 
7560 
8040 

'8520 
9070 
9620 

10220 
10820 
11420 
12020 
12620 
14140 
14900 
15660 
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8 436 der Beilagen 

alt 

Art. I Z. 4 

Die IlJ s tal te r s zu -1 a g e' 

§ 56. (2) Die DienstaIterszulage beträgt jedoch 
abweichend von Ahs. 1 für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L PA 12'84 S, 
der Verwendungs gruppe L 2Ib 3 und L 21b 2 9'77 S 
und der Verwerrdung&gruppe L zib 1 558 S. 

Art.·1 Z. 5 

Dienstzulagen 

§ 57. (Z) Die. Dienstzulage beträgt 

neu 

Art. 1 Z. 4 

Dienstaltenzulage . 

§ 56. (Z) Die Dienstalterszulage 'beträgt je

doch abweichend von Abs; 1 für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L zb 3 und L zb 2 

922 Sund 
der Verwendungsgruppe L 2b 1 527 S. 

Art. 1 Z. 5 

Dienstzulagen 

§ 57. (2) Die Dienstzulage beträgt 

c) für Leiter der Verwendungsgruppen 
L 2b 3 und L Zh Z 

L Za Z, c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a Z, 
L zb 3 und L zb Z 

in den Gehaltsstufen I ab. der Gehalts-
in der Dienst-

1 his 8 
stufe 13 

zulagengruppe 9 bis 12 

Schilling 

I 946 1024 1103 
II 776 838 901 
IU 624 670 718 
IV 521 559 598 
V 435 467 469 

d) für Leiter <ler Verwendungs gruppen L Za 1 
und L 2b 1 

in den Gehaltsstufen I ab der Gebalts-
in der Dierist. stufe 13 
zulagengruppe 1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

I 736 805 866 
II 622 674 719 
III 519 561 599 
IV 433 469 498 
V 312 337 359 

Art. 1 Z. 6 

§ 59. (4) Lehrern der Verwendungsgruppe 
~ zh 1, die die Erfordernisse für die Anstellung 
In der Verwendungsgrnppe L zb z erfüllen und 
auf einem für Lehrer dieser Venrerrdungsgruppe 
vorgesehenen Dienstposten verwendet wel'den, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzula,ge im Ausmaß des Untersch,iedishetra
ges zwi&chen ihrem Gehalt (einsch:ließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt 
(einschließlich einer aUfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2h 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe. Dies gilt sinngemäß 
auch dann. wenn ein Lehrer der Venwendungs
gruppe L 2b 1 oder ein Lehrer ,der Verwendungs
gruppe L 2Jb Z die ErfoI1dernisse für eine An
stellung in der, Verwendungsgruppe L 2b 3 er
füllt und auf einem füf Lehrer dieser Verwen
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten ver
wendet wird. 

in den Gehaltsstufen I ab der Gehalts-
in der Dienst stufe 13 
,ulagengruppe 1 bis 8 9 bts 12 

Schilling 

I 1022 1106 1191 
II 838 905 973 
IU 674 724 775 
IV 563 604 646 . 
V 470 504 538 

d) für Leiter der Verwendungsgruppen L2a 1 
und L zb 1 

in den Gehaltsstufen ab der Gehalts-
in der Dienst- stufe 13 
zulagengruppe 1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

I 795 869 935 
1I 672 728 777 
III 561 606 647 
IV 468 507 538 
V 337 364 388 

Art. I Z. 6 

§ 59. (4) Lehrern der Verwendungsgruppe 
L zb i, die die Erforderniss·e für die Anstellung 
in der Verwendungsgruppe L 2b 2 erfüllen und 
auf einem für Lehrer dieser V erwendungsgru ppe 
vorges,ehenen Dienstposten verwendet werden, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbe
trages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszul<tge) und ·dem Ge
halt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters
zulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L zb 2 in der gleichen Gehaltsstufe. Dies gilt 
sinngemäß auch dann, wenn ein Lehrer der Ver
wendungsgruppe L 2b 1 oder ein Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 2b Z die Erfordernisse 
für eine Anstellung in der Verwendungsgruppe 
L 2h 3 erfüllt und auf einem für Lehrer dieser 
Verwendungsgruppe vorgesehenen Dienstposten 
verwendet wird;§ 58 Abs. 5 gilt sinngemäß. 
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436 der Beilagen 9 

alt 

Art. 1 Z. 7 

§ 59. (7) Klassenlehrern an Volksschulklassen 
(Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen 
gebührt fürcLie Dauer dieser Verwendung eme 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für 
Klassenlehrer 

a) an VoIiksschu.lik'lasselli (Sondersochulklassen) 
mit mehreren Schul stufen in mehrklassigen 
Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht 
E t. b anzuwen1den ist, 225 S, 

b) an ungeteilten einklassigen VoLksschulen 
(Sonderschulen) und an geteilten Klassen 
zweiklassiger V'O:~ksschu1en (Sonderschulen) 
337 S, 

c) an geteilten einklassigen Volksschulen (Son
derschulen) 469 S. 

(8) L~hrertl' an ,zweisprachigen Schulklassen mit 
der Befihigung zur Unterrimtserteilung in heiden 
Sprachen gehührt für die Dauer dieser Verwen
dun,g eine Dienstzulage von 225 S. 

(9) Lehrern an der Bund,es-FachSiChule und 
-Handelsschule WienV, die an Klassen zu unter
richten haben, an denen sich Schüler mit ver
schiedenen Arten von Behinderungen :befinden, 
gebührt für die Dauer einer so1ch,en Verwendung 
eine Dienstzulage von 336 S. 

Art. 'I Z. 9 

§ 60. (1) Lehrern 

a) der Verwendungs gruppe L 2a 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung in 
,der Verwendungs gruppe L 2a 2 zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs
gruppe vorgesehenen Dienstposten an einer 
Hauptschule, einer Sonders:chule, einer 
übungsschu'le, einer Berufsschule oder 
einem Polytechnischen Lehrgang verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Ver
wendung eine DienstzuJa,ge in der Höhe 
von 225S, höchstens jedioch in der Höhe' 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer aHfälligen Dienstalters
zulage) und dem Gehalt (einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers 
der Verwendungsgmppe L 2a 2 in der 
gleichen Gehaltsstufe; § 58 A:bs. 5 gilt 
sinngemäß; 

b) der Verwendungsgruppe L 21b 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung in 
der Ver-wendungsgruppe L 2rb 2 zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs
gruppe voilgesehenen Dienstposten an einer 
Hauptschule, einer Sonderschule oder einer 
übungsschule verwendet weIiden, gebührt 
für die Dauer dieser Verwendung eine 

neu 

Art. 1 Z. 7. 

§ 59. (7) Klassenlehrern an Volksschulklassen 
(Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung ru·ne 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für 
Klassenlehrer 

a)an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) 
mit mehreren Schuls.tufen in mehrklassi
gen Volksschulen (Sonderschulen), soweit 
nicht lit. b anzuwenden ~st, 250 S, 

b) an ungeteilten einklassigen Volksschulen 
(Sonderschulen) und an geteilten Klassen 
zweiklassiger Volksschulen' (Sonderschulen) 
380 S, 

c) an ,geteilten einklassigen Voll«;schulen 
(Son.derschulen) 520 S. 

(8) Lehrern an zweisprachigen 'Schulklassen 
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in 
. beiden Sprachen gebührt für die Dauer. dieser 
Verwendung eine Dienstzulage von 250 S. 

(9) Lehrern an der Bundes~Fachschule und 
-Handelsschule Witm V, die ,an Klassen zu' un
terrichten haben, an denen sich Schüler mit ver
schiedenen Arten von Behinderungen befinden, 
,gebührt für die Dauer einer solch,en Verwen
dung eine Dienstzulage von 380 S; § 58 Abs. 5 
gilt sinngemäß. 

Art. I Z. 9 

§ 60. (1) Lehrern 

a) der Verwendungsgruppe L 2a 1, die, ohae 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
inder Verwendungs.gruppe L 2a 2 zu er
füHen, auf einem für Lehrer der Dienst
zweige 31 bis 36 und 53 der Anlage zu 
Abschnitt III ades Gehaltsäberleitungsge-

,setz·es in ·der Fassung der 2, Gehaltsüber
leitungsgesetz-Novelle 1970, . BGB!. 
Nr. 244, vorgesehenen .. Dienstposten ver
wendet werden, 

b) der Verwendungs gruppe L 2b 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
inder Verwendungsgruppe L 2b 2 zu er
füllen, auf ,einem für Lehrer ·der Dienst
zweige . 79 bis 82 und 86 der Anlage zu 
Abschnitt III ades Gehaltsüberleitungs-

.. gesetzes vorgesehenen Dienstposten ver
wendet werden, 
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10 436 der Beilagen 

alt 

Dienstzulage in der HÖ>he von 225 S, höch
stens jedoch in der Höhe des Unterschiedes 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer 
aHfäUigen Dienstalterszulage) und dem Ge
halt (einschließlich einer allfälligen Dienst
alterszulage) eines Lehrers der Verwen
dungsgruppeL 2h 2 in der glei.chen Gehalts
stufe; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß; 

c) ,der Verwendungsgruppe L 2h 1, die. ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L 2h 3 zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs
gruppe vorgesehenen Dienstposten an 
einem Po'lytechnischen Lehrgang oder an 
einer Berufsschule verwendet werden, ge
bührt für die Dauer dieser. Verwendung 
eine Dienstzulage in der Höhe von 41Z S, 
höchstens jedoch in der Höhe des Unter
schiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver
wendungsgruppe L 2b 3 in der gleichen 
Gehaltsstufe; § 58 Albs. 5 gilt sinngemäß; 

d) der Verwendungsgruppe L zb Z, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anst·ellung in 
der Verwendungsgruppe L zb 3 zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs
gruppe ~orgesehenen Dienstposten an 
einem Polytechnischen Lehrgang oder an 
einer Berufsschule verwendet werden, ge
bÜlhrt für die Dauer dieser Verwendung 
. eine Dienstzulage in der Höhe des Unter
schiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ
lich einer alLfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver
wendungsgruppe L 21b 3 inder gIeichen 
Gehaltsstuife;dies gilt sinngemäß auch dann, 
wenn ein Lehrer der Verrwendungsgruppe 
L 2b 1, der die Erfordernisse zwar für eine 
Anstellung in der Verwenclungsgruppe 
L 2b Z, nicht aber für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L 2:b 3 erlfüllt, auf 
einem für Lehrer der Verwen'dungsgruppe 
L 2b 3 vorgesehenen Dienstposten an einem 
Polytechnischen Lehrgang oder an einer 
Berufsschule verwendet wird; § 58 Abs. 5 
gilt sinngemäß. 

neu 

c) der Verwendungsgruppe L 2b 1, ,die, ohne 
die Vora,ussetzungen für eine Anstellung 
in der Verwendungs gruppe L 2b 3 zu er
füllen, auf einem für Lehrer der Dienst
zweige 98 bis 100 der Anlage zu Ab
schnitt III ades Gehaltsüberleitungsge
setzes vorges'ehenen Dienstposten ver
wendet werden, 

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzu:1age beträgt: 

in den Fällen der lit. 

a und b 
c 

in den Gehaltsstufen I ab der Gehaltsstufe 

1 bis9 10 

225 
412 

Schilling 

260 
412 

Die Dienstzulage heträgt jedoch höchstens den 
Unterschied zwischen dem Gehalt (einschließlich 
einer allfälLigen Dienstalterszulage) und dem Ge
halt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters
zulage) eines Lehrel'5 der Verwendungsgruppe 
L 2a 2 (lit. a), der Verwendungsgruppe L zb Z 
(lit. b) oder der Verwendungsgruppe L zh 3 
(lit. c) in der gleichen Gehaltsstu'fe. § 58 Ahs. 5 
gilt sinngemäß. 

(Z) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 2, 
die, ohne die Voraussetzungen für eine An
stellung in ,der Verwendungsgruppe L 2b 3 zu 
erfüllen, auf einem für Lehrer dieser Verwen
dungsgruppevorgesehenen Dienstposten an 
einem Polytechnischen Lehrgang oder an einer 
Berufsschule verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage in 
der Höhe des Unterschiedes zwischen ihrem Ge
halt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters
zulage) ,und dem Gehalt (einschließlich einer all
fälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers der 
Verwendungsgruppe L zb 3 in der gleichen Ge
haltsstufe; ,dies gilt slinngemäß auch dann, wenn 
ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, der 
die Erfordernisse zwar für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L 2b 2, nicht aber für 
eine Anstellung in der Verwendungsgruppe 
L Zb 3 erfüllt, auf einem für Lehrer der Ver
wendungsgruppe L zb 3 vorgesehenen Dienst
posten an einem Polytechnischen Lehrgang oder 
an einer Berufsschule verwendet wird; § ~8 
Abs. 5 gilt sinngemäß. 
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436 der Beilagen 11 

alt 

Art. I Z. 11 

Art. I Z. 12 

Ver g ü tun ,g für M ehr die n s t
leistung 

§ 61. (2) Die Vergütung beträgt je Wochen
stunde im Monat 6 v. H. des Gehaltes eines 
Lehrers; für ,die Berechnung dieser Vergütung 
sind die Diensulterszulage (§ 56) und die 
Dienstzulagen nach § 58 Acbs. 2 bis 4, § 59 
Abs. 3 his 5 und 7 bis 9, § 60 Albs. 1 und 2 
und § 85 b dem Gehalt zuzurechnen. 

Art. I Z. 13 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 72. (4) Die Anrechnung nach Albs. 3 findet 
in der Weise statt, daß der Beamte ab dem 
Zeitpunkt ,der übersteIlung in die Verwen
dungsgruppe W 1 in diac;er Verwendungsgruppe 
so behandelt wird, als ob er am 'Beginn der im 
Abs. 3 bezeichneten Dienstzeit ,in die Verwen
dungsgruppe W 1 überstellt worden wäre. Hie
bei ist § 35 Abs. 5 mit der Abweichung anzu
wenden, daß ,die Dienstzeit so weit anzurech
nen ist, als nicht, Abs. 3 Anwendung findet. 

Art. I Z. 14 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 75. (4) Die Anrechnung nach Abs. 3 findet 
,in der Weise statt, daß der ßerufsoffizier ab 
,dem Zeitpunkt der überstellung in ,die Ver
wendungsgru ppe H 2 in dieser Verwendungs
gruppe so hehandelt wird, als ob er am Beginn 
der im Abs. 3 bezeichneten Dienstzeit in die 
Verwendungs gruppe H 2 überstellt worden 
wäre. Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der Abweichung 
anzuwenden, daß die Dienstzeit so weit anzu·· 
rechnen ist, als nicht Abs. 3 Anwendung findet. 

neu 

Art. I Z. 11 

§ 60. (11) Die Dienstzulagen nach Abs. 8 
und 9 gebühren 

a) wenn der übungsschulmäßige Unterricht 
während des ganzen Wintersemesters er
teilt wurde, für ,die Monate September bis 
einschließlich Feber, 

b) wenn der übungsschulmäßige Unterricht 
während des ganz,en Sommersemesters er
teilt wurde, für die Monate Feber bis ein
schließlich Juli, 

c) wenn der übungsschulmäßige Unterricht 
nur während eines Teiles eines Semesters 
erteilt wur,de, für jeden Monat, in dem der 
Lehrer durch mehr als 14 Tage in diesem 
Unterricht verwendet wurde. 

Art. I Z. 12 

Ver g ü tun g für Me hrd i e n s t
leistung 

§ 61. (2) Die Vergütung heträgt je Wochen
stunde im Monat 6 v. H. des Gehaltes eines 
Lehrers; für die Berechnung dieser Vergütung 
sind die Dienstalterszulage (§ 56) und die 
Dienstzulagen nach § 58 Abs. 2 bis 4, § 59 
Abs. 3 bis 5 und 7 bis 9, § 60 Abs. 1 bis 3 und 
§ 85 b dem Gehalt zuzurechnen. 

Art. I Z. 13 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 72. (4) Die Anredmung nach Abs. 3 findet 
in der Weise statt, ,daß der Beamte ab dem 
Zeitpunkt der überstellung in ,die Verwendungs
,gruppe W 1 in dieser Verwendungsgruppe so 
hehandelt wil1d, als ob er am Beginn der im 
Abs. 3 bezeichneten Dienstzeit in die Verwen
dungsgruppe W 1 aufgenommen worden wäre. 
Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der Abweichung an
zuwenden, daß die Dienstzeit soweit anzurech
nenist, als nicht Abs. 3 Anwendung findet. 

Art. I Z. 14 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 75. (4) Die Anrechnung nach Abs. 3 findet 
in der Weise statt, daß der Berufsoffizier ab dem 
Zeitpunkt der überstellung in die Verwendungs
gruppe H 2 in dieser Verwendungsgnuppe so 
behandelt wird, als db er am Beginn der im 
Abs. 3 bezeichneten Dienstzeit in der Verwen
dungsgruppe H 2 auf.genommen worden wäre. 
Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der Abweichung an
zuwenden, ·daß die Dienstzeit soweit anzurech· 
nen ist, als nicht Abs. 3 Anwendun'g findet. 

436 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 14

www.parlament.gv.at



12 436 der Beilagen 

alt 

Art. I Z. 15 

Abfertigung 

§ 81. (4) Wird ein ehemaliger zeitverpflich
teter Soldat, der eine Abfertigung erhalten hat, 
innerhalb von vier Jahren wie·der in den Bun
.desdienst aufgenommen, so ist er verpflichtet, 
diese Abfertigung so weit zurückzuerstatten, als 
die ihrer BereChnung zugrunde gelegte Zahl der 
Monatsbezüge höher ist als die Zahl der Monats
bezüge, die einem Vertragsbediensteten des 
Bundes mit gleiCher für die Bemessung ,der Ab
fertigung anrechenbarer Dienstzei t zuzügliCh 
der Zeit des Präsen:z,dienstes zusteht. Der Rück
erstattungsbetrag ist durch Abzug von den Be
züg~n :im neuen Dienstverhältnis unter sinn
,gemäßer Anwendung ·des § 13 a Abs. 2 his 4 
hereinzubringen. 

Art. I Z. 16 

§ 86. (2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 um
sChriebenen Personenkreis 'angehört, kann durch 
Vorrückung die naChstehenden weiteren Ge-· 
haltsstufen erreichen: 

die Gehaltsstufe 

18 
19 
20 

19. GG-Novelle 

e) Lehrer 

Verwendungsgruppe L PA 
Schilling 

Art. III Z. 1 

Art. III Z. 2 

Artikel III 

14620 
15290 

(2) Für <Lie. am 1. März 1969 im Dienststand 
befindlichen Beamten gilt ·der Tag, ,der sich aus 
ihrer tatsächliChen Dienstzeit und den ihnen für 
die Vorrückung angereChneten Vordienstzeiten 
ergibt (fiktiver Dienstantrittstag), ab 1. März 
1969 als Vorrückungsstichtag im Sinne des § 8 
Abs. 1 des Gehaltsges,etzes 1956. Der fiktive 

neu 

Art. I Z. 15 

Abfertigung 

§ 81. (4) Wird ein ehemaliger zeitverpflich
teter Soldat, der eine AMerti.gung erhalten hat, 
innerhalb VOn vier Jahren wieder in den Bun
desdienst aufgenommen, so ist er verpfliChtet, 
die Abfertigung nach Abs. 2 soweit zu erstatten, 
als die ihrer BereChnung zugrunde gelegte Zahl 
der Monatsbezüge größer ist als die Zahl der 
Monatsentgelte einsChließlich allfälliger Haus
haltszulagen, die einem Vertragshediensteten des 
Bundes mit gleicher für die Bemessung der Ab
fertigung anrechenbarer Dienstzeit zuzüglich der 
Zeit des Präsenz dienstes zusteht. Der Er
stattungshetrag ist durCh Abzug von den Be
zügen im neuen Di,enstverhältnis unter sinnge
mäßer Anwen,dung des § 13 a Abs. 2 bis 4 
hereinzubringen. 

Art. I Z. 16 

§ 86. (2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 um- -
schriebenen Personenkreis angehört, kann durch 
Vorrückung die nachstehenden weiteren Gehalts
stufen erreiChen: 

dü: Gehaltsstufe 

18 
19 
20 

19. GG-Novelle 

e) Lehrer 

Verwendungsgruppe L PA 
Schilling 

Art. III Z. 1. 

Artikel 11 

16420 
17180 

(3) Auf Südtiroler und Kanaltaler im Sinne 
des § 1 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 97/1955 
und auf Heimatvertriebene sind § 12 Abs. 2 
Z. 1 des Gehaltsgesetzes1956 in der Fassung des 
Art. I und Abs. 1 Z. 1 und 4 dieses Artikels auCh 
dann anzuwenden, wenn die betreffenden 
Dienstzeiten oder Wehrdienstzeiten in ihrem 
früheren Heimatstaat zurückgelegt wurden. 

Art. III Z. 2 

Artikel III 

(2) Für die am 1. März 1969 im Dienststand 
befindliChen Beamten gilt der Tag, der siCh aus 
ihrer tatsächlichen Dienstzeit und den ihnen für 
die Vorrückung angereChneten Vordienstzeiten 
ergibt (fiktiver Dienstantrittstag), ab 1. März 
1969 als VorrückungsstiChtag im Sinne des § 8 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956. Der fiktive 
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alt 

Dienstantrittstag ,ist bei Beamten, die vor dem 
1. Feber 1956 in einer der Verwendungsgruppen 
E, D, C, W 3 oder W 2 angestellt wurden und 
denen nach diesem Zeitpunkt keine Vordienst
zeiten ange1"echnet wU1"den, in der Weise zu er
mitteln, daß die Z'eit, die für das Erreichen der 
bezugsrechtlichen Stellung, ,die sie gemäß § 83 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 erhalten hahen, 
dem 1. Feber 1956 vorangesetzt wird. 

Art. III Z. 3 

Artikel III 

(3) Beamte, die !Sich am 1. März 1969 im 
Dienststand befinden und - abgesehen von 
Maßnahmen gemäß § 7 des Beamten-über
leitungsgesetz.es und ,gemäß § 49 ·des Wehrge
setzes - nicht unmitte~barin eine höhere Ge
haltsstufe, Dienstklasse oder Standesgruppe a:uf
genommen wurden, können :bis zum 31. De
zember 1970 beantragen, daß ihr gemäß Abs. 2 
geltender Vorrückungsstichta,g neu festgesetzt 
wird. 

Art. III Z. 4 

Artikel III 

(8) Die Verbesserung des Vorrückungsstich
tages ,gemäß Ahs. 4 und die Verbesserung der 
besoldungsrechtlichen Stellung gemäß Abs. 6 
und 7 sind bei Beamten der Jahrgänge bis 1909 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1970 und bei 
den jüngeren Beamten mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner '1972 durchzuführen. 

(9) Bei Beamten, die nachdem 28. Feber 1969 
aus dem Dienststand ausscheiden, ist die Ver
besserung gemäß Abs. 3 his 7 abweichend von 
den Bestimmungen des Abs. 8 mit Wirkung 

, vom Ersten des Monats ,des Ausscheidens aus 
dem Dienststand durchzuführen. 

neu 

Diensuntrittstag ist bei Beamten, die vor dem 
1. Feber 1956 in einer der Verwendungsgruppen 
E, D, C, W 3 oder W 2 angestellt wurden und 
,denen nach diesem Zeitpunkt keine Vordienst
zeiten oder Vordienstzeiten im Gesamtausmaß 
von weniger aliS zwei Jahren angerechnet wur
den, in der Weise zu ermitteln, daß die Zeit 
dem 1. Feber 1956 vorangesetzt wird, die im 
Wege der Zeitvorrückung für das Erreichen der 
bezugsrechtlichen Stellung notwendig ist, die sie 
gemäß § 83 Abs. 1 oder 2 ,des Gehaltsgesetzes 
1956 oder gemäß Art. VII Abs. 1 der Gehalts
ü:berleitungsgesetz-Novelle 1956, BGBL Nr. 55, 
erhalten haben. 

Art. III Z. 3 

Artikel III 

(3) Beamte, die sich am 1. März 1969 im 
Dienststand befinden und - abgesehen von 
Maßnahmen gemäß § 7 des Beamten-überlei
tungsgesetzes und gemäß § 49 des Wehrge
setzes - nicht unmittelbar in eine höhere Ge
haltsstufe, Dienstklasse oder Standesgruppe auf
genommen wU1"den, können beantragen, daß ihr 
gemäß Abs. 2 geltender Vorrückungsstichtag neu 
festgesetzt wird. 

Art. III Z. 4 

Artikel 'III 

(8) Die Verbesser,ung des, Vorrückungsstich
tages gemäß Abs. 4 und die Verbesserung der 
hesoldungsrechtlichen Stellung gemäß Abs. 6 
und 7 sind, 

1. wenn der Antrag ,gemäß Abs. 3 bis zum 
31. Dezember 1971 gestellt wur,de, 

a) bei Beamten der Jahrgänge bis 1909 mit 
Wirksamkeit vom, 1. Jänner 1970 und 

b) bei jüngeren Beamten mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1972, 

2. wenn der Antrag gemäß Ahs. 3 naCh dem 
31. Dezember 1971 gestellt wurde, mit Wirk
samkeit von dem auf den Tag der Antrag
stellung nächstfolgenden Monatserstendurchzu
führen. 

(9) Bei Beamten, die in der Zeit zwischen dem 
28. Feber 1969 und dem gemäß Abs. 8 Z. 1 für 
ihren Jahrgang in Betracht kommenden Wirk
samkeitstermin aus dem Dienststand ausschei
den, ist ,die Verbesserung gemäß Abs. 3 bis 7 
abweichend von den Bestimmungen des Abs. 8 
mit Wirroung vom Ersten des Monat des Aus
scheidens aus dem Dienststand durchzuführen. 
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alt 
20. GG-Novelle 

Art. IV 

-- - ~-- ---------~ 

436 der Beilagen 

20. GG-Novelle 
neu 

Art. IV 

Artikel V 

(9) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1, die sich 
in einer der im § 86 Abs. 2 lit.e angeführteQ. 
Gehaltsstufen befinden, mit der Abweichung 
anzuwenden, die sich aus der nachstehenden 
Tabelle ergibt: 

bisherige Gehaltsstufe 

18 
19 (1. und 2. Jahr) 
19 (3. und 4. Jahr) 

neue Gehaltsstufe 

18 
19 
20 
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